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VORWORT

 Das Buch „Wirtschaftsrecht für Bankberufe“ ist eine systematisch geordnete Sammlung 
von bankrelevanten Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Abkommen zwischen Kreditin-
stituten und Geschäftsbedingungen. Bei den abgedruckten Gesetzen und Verordnungen 
wurden diejenigen Paragraphen- bzw. Artikel ausgewählt, die für das Grundverständnis der 
Rechtsgebiete und der bankbetrieblichen Abläufe unabdingbar sind. Die Abkommen, Richt-
linien und Geschäftsbedingungen wurden in voller Länge übernommen. 

Die systematische Übersicht der Rechtsgebiete und das detaillierte Stichwortverzeichnis 
ermöglichen dem Nutzer einen schnellen und selbstständigen Zugang zu den wesentlichen 
Vorschriften. Damit wird es vor allem für Auszubildende der Kreditinstitute leichter, das 
bankbetriebliche Geschehen rechtlich nachzuvollziehen, sich die rechtlichen Grundlagen 
anzueignen und Probleme selbständig zu lösen.  

 Für wen ist diese Textsammlung geeignet?

 • insbesondere für Auszubildende der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute

 • für Studierende

 • für Fachlehrer und Dozenten der Bankbetriebslehre 

 • für Mitarbeiter der Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute

 Wie ist das Buch aufgebaut?

Die Sammlung ist nach acht Rechtsgebieten geordnet. Ausgehend vom grundlegenden 
Bankrecht (1) werden die zentralen bankbetrieblichen Geschäftsbereiche in Zahlungsver-
kehr (2), Mittelbeschaffung und Kreditgeschäft (3), Effektengeschäft (4) und Außenhandels-
geschäft (5) gegliedert und die einschlägigen  Rechtsquellen entsprechend zugeordnet.

Daneben sind die für das „Verhältnis zwischen Privaten“ grundlegenden Vorschriften des 
Zivilrechts (6) dargestellt. Das Rechtsgebiet Arbeits- und Sozialrecht (7) widmet sich den 
Vorschriften, die für das Verhältnis zwischen der Bank als Arbeitgeber und ihren Mitar-
beitern als Arbeitnehmern maßgebend sind. Der Abschnitt Steuerrecht (8) stellt die für die 
Besteuerung maßgeblichen Vorschriften dar, die sowohl für das operative Bankgeschäft der 
Institute als auch für deren Kundengeschäft von Bedeutung sind. 

 Neuerungen in der 17. Auflage.

Mit dem Erscheinen dieses Buches können Sie auch eine digitale Version für die Europathek 
erwerben. Weitere Informationen unter www.europa-lehrmittel.de/digital.

Die Gesetzesänderungen und die Aktualisierung der bankrelevanten Bedingungen und 
Abkommen wurden bis zum 03.01.2018 berücksichtigt. Eine Übersicht über die wichtigsten 
Änderungen gegenüber der 16. Auflage findet der Nutzer auf der Rückseite des Buches und 
in detaillierter Form in einer besonderen Übersicht vor dem Stichwortverzeichnis.

 Ihre Meinung ist uns wichtig. 

Wir freuen uns auf einen lebendigen Austausch mit Nutzern dieses Werkes und sind offen 
für Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge. Wenn Sie mithelfen möchten, diese 
Sammlung für kommende Auflagen weiter zu verbessern, dann schreiben Sie uns unter:  
lektorat@europa-lehrmittel.de  

Düsseldorf, im Frühjahr 2018 Redaktion und Bearbeiter
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Rechtsgebiete

1

2

3

4

Systematische Übersicht  1–4

Rechtsquellen

Grundlegendes 
Bankrecht

Zahlungsverkehr
Konto
Bargeldloser Zahlungsverkehr

Scheckrecht

Mittelbeschaffung und Kreditgeschäft
Einlagen

Sparförderung und 
Vermögensbildung

Kreditgeschäft

Refinanzierung

Effektengeschäft
Effektenhandel

Depotgeschäft

Kapitalanlagegesetzbuch

1.1 KWG – 1.2 BBankG – 1.3 AGB Banken – 
1.4 GwG – 1.5 PfandBG – 1.6 Bundesdaten-
schutzG – 1.7 frei – 1.8 Fin DAG –  
1.9 ZugangsBed. für elektronische Medien

2.1 Bedingungen für Gemeinschaftskonten

2.2 Abkommen über die SEPA-Inlandsüberwei-
sung – 2.3 Überweisungsbedingungen –  
2.4 Abkommen über die Kontenwechselhilfe –  
2.5 frei – 2.6 frei – 2.7 Debitkarten Bedingungen –  
2.8 frei –2.9 Kreditkarten Bedingungen – 2.10 Elec-
tronic Broking Service – 2.11 Sepa-Basislastschrift-
verfahren – 2.12 Sepa-Firmenlastschriftverfahren –  
2.13 Bedingungen Kapitalertragssteuerbuchungen

2.14 ScheckG – 2.15 Scheckabkommen –  
2.16 Scheckbedingungen

3.1 RechKredV – 3.2a SparverkehrBed (Spark.) –
3.2b SparkontenBed (Kreditbanken) –  
3.2c Bedingungen für die SparCard –  
3.3 AnderkontenBed

3.4a BausparkG – 3.4b frei – 3.5a Fünftes 
VermBG – 3.5b VermBDV – 3.6 WoPG

3.7 Liquiditätsverordnung –
3.8 Beleihungsgrundsätze – 3.9 Preisangaben-
verordnung – 3.10 Avalbedingungen –  
3.11 frei – 3.12 Emissionsbedingungen des   
Bundes – 3.13 Verfahrensregeln für Tender – 
3.14 Mindestreserve (EZB-Verordnung)

4.1 WpHG – 4.1a Grundsätze der Auftragsausfüh-
rung – 4.1b WpDVerOV – 4.2 BörsG –  
4.3 Bedingungen Frank furter Wertpapierbörse – 
4.3a Bedingungen für Wertpapier geschäfte –  
4.4 Sonderbedingungen Finanztermin geschäfte –  
4.4a Verlustrisiken bei  Finanztermingeschäften – 
4.4b Eurex Frankfurt AG

4.5 DepotG 

4.8 KAGB
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5

Rechtsgebiete Rechtsquellen

5

Systematische Übersicht  5–8

Außenhandels- 
Geschäfte

Zivilrecht

Bürgerliches Recht und 
Einführungsgesetz zum BGB
Zivilprozeßrecht

Allgemeines Handelsrecht
Kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften

Notleidende Unternehmen

Arbeits- und Sozialrecht

Regelungen zum Arbeits- 
verhältnis, einschl. allgemeiner 
Arbeitsschutzgesetze

Betriebsverfassung und 
Mitbestimmung

Arbeitsschutz besonderer 
Personenkreise

Steuerrecht

Anhang

Stichwortverzeichnis

5.1 Einheitliche Richtlinien Inkassi (ERI) –
5.2  Einheitliche Richtlinien Dokumenten- 

akkreditive (ERA und elektronische ERA)
5.3 Incoterms 2010
5.4 Außenwirtschaftsgesetz 
5.5 Außenwirtschaftsverordnung

6.1 BGB

6.1a EGBGB

6.2 ZPO

6.3 HGB – 6.4 PartGG – 6.5 ProdHaftG 

6.6 AktG – 6.6a SEAG – 6.7 GmbHG – 6.8 GenG

6.9 InsO

7.1 TVG – 7.2 BBiG – 7.3 Nachweisgesetz – 
7.4 KSchG – 7.5 EntgeltFZG – 7.5a MiLog
7.6 ArbZG – 7.7 BUrlG – 7.8 TzBfG –
7.9 ArbGG

7.10 BetrVG – 7.11 DrittelbG – 7.12 MitbestG 

7.13 JArbSchG – 7.14 MuSchG 
7.15 AGG

8.1 AO – 8.2 BewG – 
8.3 EStG – 8.3a ESt-Tab – 
8.3b LSt-Tab – 8.4 SolZG – 
8.5 ZIV – 8.6 KStG – 
8.7 ErbStG – 8.8 ErbStDV

Änderungen gegenüber 16. Auflage
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Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften (§§ 1–9)1.1 KWG § 1

Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG)
In der Neufassung vom 9. September 1998 mit Änderungen bis 22.07.2017

Erster Abschnitt. Allgemeine Vorschriften (§§ 1–9)

1. Kreditinstitute,
Finanzdienstleistungsinstitute,
Finanzholding-Gesellschaften,
gemischte Finanzholding-
Gesellschaften, Finanzkonglomerate,
gemischte Unternehmen sowie
Finanzunternehmen

§ 1. Begriffsbestimmungen. (1) 1Kreditinsti-
tute sind Unternehmen, die Bankgeschäfte ge-
werbsmäßig oder in einem Umfang betreiben,
der einen in kaufmännischer Weise eingerich-
teten Geschäftsbetrieb erfordert. 2Bankge-
schäfte sind
1. die Annahme fremder Gelder als Einlagen

oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gel-
der des Publikums, sofern der Rückzah-
lungsanspruch nicht in Inhaber- oder Order-
schuldverschreibungen verbrieft wird, ohne
Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet wer-
den (Einlagengeschäft),

1a. die in § 1 Abs. 1 Satz 2 des Pfandbriefgeset-
zes bezeichneten Geschäfte (Pfandbriefge-
schäft),

2. die Gewährung von Gelddarlehen und Ak-
zeptkrediten (Kreditgeschäft),

3. der Ankauf vonWechseln und Schecks (Dis-
kontgeschäft),

4. die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im eigenen Namen für
fremde Rechnung (Finanzkommissionsge-
schäft),

5. die Verwahrung und die Verwaltung von
Wertpapieren für andere (Depotgeschäft),

6. [aufgehoben]
7. die Eingehung der Verpflichtung, zuvor ver-

äußerte Darlehnsforderungen vor Fälligkeit
zu erwerben,

8. die Übernahme von Bürgschaften, Garan-
tien und sonstigen Gewährleistungen für
andere (Garantiegeschäft),

9. die Durchführung des bargeldlosen Scheck-
einzugs (Scheckeinzugsgeschäft), des
Wechseleinzugs (Wechseleinzugsgeschäft)
und die Ausgabe von Reiseschecks (Reise-
scheckgeschäft),

10. die Übernahme von Finanzinstrumenten für
eigenes Risiko zur Plazierung oder die Über-
nahme gleichwertiger Garantien (Emissi-
onsgeschäft),

11. (aufgehoben)
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12. die Tätigkeit als zentrale Gegenpartei im
Sinne von Absatz 31.

(1a) 1Finanzdienstleistungsinstitute sind
Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für
andere gewerbsmäßig oder in einem Umfang
erbringen, der einen in kaufmännischer Weise
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, und
die keine Kreditinstitute sind. 2Finanzdienst-
leistungen sind
1. die Vermittlung von Geschäften über die

Anschaffung und die Veräußerung von Fi-
nanzinstrumenten (Anlagevermittlung),

1a. die Abgabe von persönlichen Empfehlun-
gen an Kunden oder deren Vertreter, die
sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanz-
instrumenten beziehen, sofern die Empfeh-
lung auf eine Prüfung der persönlichen Um-
stände des Anlegers gestützt oder als für ihn
geeignet dargestellt wird und nicht aus-
schließlich über Informationsverbreitungs-
kanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt
gegeben wird (Anlageberatung),

1b. der Betrieb eines multilateralen Systems,
das die Interessen einer Vielzahl von Perso-
nen am Kauf und Verkauf von Finanzinstru-
menten innerhalb des Systems und nach
festgelegten Bestimmungen in einer Weise
zusammenbringt, die zu einemVertrag über
den Kauf dieser Finanzinstrumente führt
(Betrieb eines multilateralen Handelssys-
tems),

1c. das Platzieren von Finanzinstrumenten
ohne feste Übernahmeverpflichtung (Plat-
zierungsgeschäft).

2. die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten im fremden Namen für
fremde Rechnung (Abschlußvermittlung),

3. die Verwaltung einzelner in Finanzinstru-
menten angelegter Vermögen für andere
mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfo-
lioverwaltung),

4. das a) kontinuierliche Anbieten des Kaufs
oder Verkaufs von Finanzinstrumenten an
einem organisierten Markt oder in einem
multilateralen Handelssystem zu selbst ge-
stellten Preisen, b) häufige organisierte und
systematische Betreiben von Handel für ei-
gene Rechnung außerhalb eines organisier-
ten Marktes oder eines multilateralen Han-
delssystems, indem ein für Dritte zugängli-
ches System angeboten wird, um mit ihnen
Geschäfte durchzuführen, c) Anschaffung
oder Veräußerung von Finanzinstrumenten



1Kreditwesengesetz 1.1 KWG § 1

für eigene Rechnung als Dienstleistung für
andere oder d) Kaufen oder Verkaufen von
Finanzinstrumenten für eigene Rechnung
als unmittelbarer oder mittelbarer Teilneh-
mer eines inländischen organisierten Mark-
tes oder multilateralen Handelssystems mit-
tels einer hochfrequenten algorithmischen
Handelstechnik, die gekennzeichnet ist
durch die Nutzung von Infrastrukturen, die
darauf abzielen, Latenzzeiten zu minimie-
ren, durch die Entscheidung des Systems
über die Einleitung, das Erzeugen, das Wei-
terleiten oder die Ausführung eines Auf-
trags ohnemenschliche Intervention für ein-
zelne Geschäfte oder Aufträge und durch
ein hohes untertägiges Mitteilungsaufkom-
men in Form von Aufträgen, Quotes oder
Stornierungen, auch ohne Dienstleistung
für andere (Eigenhandel),

5. die Vermittlung von Einlagengeschäften
mit Unternehmenmit Sitz außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (Drittstaaten-
einlagenvermittlung),

6. (aufgehoben),
7. der Handel mit Sorten (Sortengeschäft),
8. (aufgehoben),
9. der laufende Ankauf von Forderungen auf

der Grundlage von Rahmenverträgen mit
oder ohne Rückgriff (Factoring),

10. der Abschluss von Finanzierungsleasing-
verträgen als Leasinggeber und die Verwal-
tung von Objektgesellschaften im Sinne des
§ 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 außerhalb der Ver-
waltung eines Investmentvermögens im
Sinne des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagege-
setzbuchs (Finanzierungsleasing),

11. die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten außerhalb der Verwal-
tung eines Investmentvermögens im Sinne
des § 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs für eine Gemeinschaft von Anlegern,
die natürliche Personen sind, mit Entschei-
dungsspielraum bei der Auswahl der Fi-
nanzinstrumente, sofern dies ein Schwer-
punkt des angebotenen Produktes ist und zu
dem Zweck erfolgt, dass diese Anleger an
der Wertentwicklung der erworbenen Fi-
nanzinstrumente teilnehmen (Anlagever-
waltung).

12. die Verwahrung und die Verwaltung von
Wertpapieren ausschließlich für alternative
Investmentfonds (AIF) im Sinne des § 1 Ab-
satz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs (einge-
schränktes Verwahrgeschäft)

3Die Anschaffung und die Veräußerung von Fi-
nanzinstrumenten für eigene Rechnung, die
nicht Eigenhandel im Sinne des § 1 Absatz 1a
Satz 2 Nummer 4 ist (Eigengeschäft), gilt als Fi-
nanzdienstleistung, wenn das Eigengeschäft
von einem Unternehmen betrieben wird, das
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1. dieses Geschäft, ohne bereits aus anderem
Grunde Institut zu sein, gewerbsmäßig oder
in einem Umfang betreibt, der einen in kauf-
männischer Weise eingerichteten Geschäfts-
betrieb erfordert, und

2. einer Instituts-, einer Finanzholding- oder ge-
mischten Finanzholding-Gruppe oder einem
Finanzkonglomerat angehört, der oder dem
ein CRR-Kreditinstitut angehört.

4Ein Unternehmen, das als Finanzdienstleis-
tung geltendes Eigengeschäft nach Satz 3 be-
treibt, gilt als Finanzdienstleistungsinstitut. Die
Sätze 3 und 4 gelten nicht für Abwicklungsan-
stalten nach § 8a Absatz 1 Satz 1 des Finanz-
marktstabilisierungsfondsgesetzes.
(1b) 1Institute im Sinne dieses Gesetzes sind

Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinsti-
tute.
(2) 1Geschäftsleiter im Sinne dieses Geset-

zes sind diejenigen natürlichen Personen, die
nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
zur Führung der Geschäfte und zur Vertretung
eines Instituts in der Rechtsform einer juristi-
schen Person oder einer Personenhandelsge-
sellschaft berufen sind.
(3) 1Finanzunternehmen sind Unterneh-

men, die keine Institute und keine Kapitalver-
waltungsgesellschaften oder extern verwaltete
Investmentgesellschaften sind und deren
Haupttätigkeit darin besteht,
1. Beteiligungen zu erwerben und zu halten,
2. Geldforderungen entgeltlich zu erwerben,
3. Leasing-Objektgesellschaft im Sinne des § 2
Abs. 6 Satz 1 Nr. 17 zu sein,

4. (aufgehoben)
5. mit Finanzinstrumenten für eigene Rechnung
zu handeln,

6. andere bei der Anlage in Finanzinstrumenten
zu beraten,

7. Unternehmen über die Kapitalstruktur, die
industrielle Strategie und die damit verbun-
denen Fragen zu beraten sowie bei Zusam-
menschlüssen und Übernahmen von Unter-
nehmen diese zu beraten und ihnen Dienst-
leistungen anzubieten oder

8. Darlehen zwischen Kreditinstituten zu ver-
mitteln (Geldmaklergeschäfte).

2Das Bundesministerium der Finanzen kann
nach Anhörung der Deutschen Bundesbank
durch Rechtsverordnung weitere Unternehmen
als Finanzunternehmen bezeichnen, deren
Haupttätigkeit in einer Tätigkeit besteht, um
welche die Liste im Anhang I der Richtlinie
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang
zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Be-
aufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpa-
pierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/
87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/
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48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom
27.6.2013, S. 338) erweitert wird.
(3a) bis (3c) (aufgehoben)
(3d) 1CRR-Kreditinstitute im Sinne dieses

Gesetzes sind Kreditinstitute im Sinne des Arti-
kels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsan-
forderungen an Kreditinstitute und Wertpapier-
firmen und zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 646/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).
2CRR-Wertpapierfirmen im Sinne dieses Geset-
zes sind Wertpapierfirmen im Sinne des Arti-
kels 4 Absatz 1 Nummer 2 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013. CRR-Institute im Sinne dieses Ge-
setzes sind CRR-Kreditinstitute und CRR-Wert-
papierfirmen. 3Wertpapierhandelsunterneh-
men sind Institute, die keine CRR-Kreditinsti-
tute sind und die Bankgeschäfte im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 Nr. 4 oder 10 betreiben oder
Finanzdienstleistungen im Sinne des Absat-
zes 1a Satz 2 Nr. 1 bis 4 erbringen, es sei denn,
die Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen
beschränken sich auf Devisen oder Rechnungs-
einheiten. 4Wertpapierhandelsbanken sind
Kreditinstitute, die keine CRR-Kreditinstitute
sind und die Bankgeschäfte im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 2 Nr. 4 oder 10 betreiben oder Fi-
nanzdienstleistungen im Sinne des Absatzes 1a
Satz 2 Nr. 1 bis 4 erbringen. 5E-Geld-Institute
sind Unternehmen im Sinne des § 1a Absatz 1
Nummer 5 des Zahlungsdiensteaufsichtsgeset-
zes.
(3e) 1Wertpapier- oder Terminbörsen im

Sinne dieses Gesetzes sind Wertpapier- oder
Terminmärkte, die von den zuständigen staatli-
chen Stellen geregelt und überwacht werden,
regelmäßig stattfinden und für das Publikum
unmittelbar oder mittelbar zugänglich sind, ein-
schließlich
1. ihrer Betreiber, wenn deren Haupttätigkeit
im Betreiben von Wertpapieren oder Termin-
märkten besteht, und

2. ihrer Systeme zur Sicherung der Erfüllung
der Geschäfte an diesen Märkten (Clearing-
stellen), die von den zuständigen staatlichen
Stellen geregelt und überwacht werden.
(4) 1Herkunftsstaat ist der Staat, in dem die

Hauptniederlassung eines Instituts zugelassen
ist.
(5) Als Aufsichtsbehörde im Sinne dieses

Gesetzes gilt
1. die Europäische Zentralbank, soweit sie in
Ausübung ihrer gemäß Artikel 4 Absatz 1
Buchstabe a bis i und Artikel 4 Absatz 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates
vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung be-
sonderer Aufgaben im Zusammenhang mit
der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Eu-
ropäische Zentralbank (ABl. L 287 vom
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29.10.2013, S. 63) übertragenen Aufgaben
handelt und diese Aufgaben nicht gemäß Ar-
tikel 6 Absatz 6 dieser Verordnung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (Bundesanstalt) wahrgenommen wer-
den,

2. die Bundesanstalt, soweit nicht die Europäi-
sche Zentralbank nach Nummer 1 als Auf-
sichtsbehörde im Sinne dieses Gesetzes gilt.
(5a) 1Der Europäische Wirtschaftsraum im

Sinne dieses Gesetzes umfaßt die Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sowie die anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum. 2Drittstaaten im
Sinne dieses Gesetzes sind alle anderen Staa-
ten.
(5b) [aufgehoben]
(6) Ein Zentralverwahrer im Sinne dieses

Gesetzes ist ein Unternehmen im Sinne des Ar-
tikels 2 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung
(EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesse-
rung der Wertpapierlieferungen und -abrech-
nungen in der Europäischen Union und über
Zentralverwahrer sowie zur Änderung der
Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der
Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom
28.8.2014, S. 1).
(7) Schwesterunternehmen sind Unterneh-

men, die ein gemeinsames Mutterunternehmen
haben.
(7a) bis (7f) [weggefallen]
(8) [weggefallen]
(9) 1Eine bedeutende Beteiligung besteht,

wenn unmittelbar oder mittelbar über ein oder
mehrere Tochterunternehmen oder ein gleich-
artiges Verhältnis oder im Zusammenwirken
mit anderen Personen oder Unternehmen min-
destens 10 vom Hundert des Kapitals oder der
Stimmrechte eines dritten Unternehmens im Ei-
gen- oder Fremdinteresse gehalten werden
oder wenn auf die Geschäftsführung eines an-
deren Unternehmens ein maßgeblicher Einfluss
ausgeübt werden kann. 2Für die Berechnung
des Anteils der Stimmrechte gelten § 21 Abs. 1
in Verbindung mit einer Rechtsverordnung
nach Abs. 3, § 22 Abs. 1 bis 3a in Verbindung
mit einer Rechtsverordnung nach Abs. 5 und
§ 23 des Wertpapierhandelsgesetzes sowie § 32
Abs. 2 und 3 in Verbindungmit einer Rechtsver-
ordnung nach Abs. 5 Nr. 1 des Investmentgeset-
zes entsprechend. 3Unberücksichtigt bleiben
die Stimmrechte oder Kapitalanteile, die Insti-
tute im Rahmen des Emissionsgeschäfts nach
Absatz 1 Satz 2 Nr. 10 halten, vorausgesetzt,
diese Rechte werden nicht ausgeübt oder an-
derweitig benutzt, um in die Geschäftsführung
des Emittenten einzugreifen, und sie werden in-
nerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs veräußert.
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(10) [aufgehoben]
(11) 1Finanzinstrumente im Sinne der Ab-

sätze 1 bis 3 und 17 sowie im Sinne des § 2
Abs. 1 und 6 sind
1. Aktien und andere Anteile an in- oder aus-
ländischen juristischen Personen, Personen-
gesellschaften und sonstigen Unternehmen,
soweit sie Aktien vergleichbar sind, sowie
Zertifikate, die Aktien oder Aktien vergleich-
bare Anteile vertreten,

2. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2
des Vermögensanlagengesetzes mit aus-
nahme von Anteilen an einer Genossenschaft
im Sinne des § 1 des Genossenschaftsgeset-
zes,

3. Schuldtitel, insbesondere Genussscheine, In-
haberschuldverschreibungen, Orderschuld-
verschreibungen und diesen Schuldtiteln
vergleichbare Rechte, die ihrer Art nach auf
den Kapitalmärkten handelbar sind, mit Aus-
nahme von Zahlungsinstrumenten, sowie
Zertifikate, die diese Schuldtitel vertreten,

4. sonstige Rechte, die zum Erwerb oder zur
Veräußerung von Rechten nach den Num-
mern 1 und 3 berechtigen oder zu einer Bar-
zahlung führen, die in Abhängigkeit von sol-
chen Rechten, von Währungen, Zinssätzen
oder anderen Erträgen, von Waren, Indices
oder Messgrößen bestimmt wird,

5. Anteile an Investmentvermögen im Sinne des
§ 1 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs,

6. Geldmarktinsturmente,
7. Devisen oder Rechnungseinheiten sowie
8. Derivate.
3Geldmarktinstrumente sind alle Gattungen
von Forderungen, die üblicherweise auf dem
Geldmarkt gehandelt werden, mit Ausnahme
von Zahlungsinstrumenten. Derivate sind
1. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestal-
tete Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte, die
zeitlich verzögert zu erfüllen sind und deren
Wert sich unmittelbar oder mittelbar vom
Preis oder Maß eines Basiswertes ableitet
(Termingeschäfte) mit Bezug auf die folgen-
den Basiswerte:
a) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente,
b) Devisen oder Rechnungseinheiten,
c) Zinssätze oder andere Erträge,
d) Indices der Basiswerte des Buchstaben a, b
oder c, andere Finanzindices oder Finanz-
messgrößen oder

e) Derivate;
2. Termingeschäfte mit Bezug auf Waren,
Frachtsätze, Emissionsberechtigungen,
Klima- oder andere physikalische Variablen,
Inflationsraten oder andere volkswirtschaftli-
che Variablen oder sonstige Vermögens-
werte, Indices oder Messwerte als Basis-
werte, sofern sie
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a) durch Barausgleich zu erfüllen sind oder
einer Vertragspartei das Recht geben, ei-
nen Barausgleich zu verlangen, ohne dass
dieses Recht durch Ausfall oder ein ande-
res Beendigungsereignis begründet ist,

b) auf einem organisierten Markt oder in ei-
nem multilateralen Handelssystem ge-
schlossen werden oder

c) nach Maßgabe des Artikels 38 Abs. 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kom-
mission vom 10. August 2006 zur Durch-
führung der Richtlinie 2004/39/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates be-
treffend die Aufzeichnungspflichten für
Wertpapierfirmen, die Meldung von Ge-
schäften, die Markttransparenz, die Zulas-
sung von Finanzinstrumenten zum Handel
und bestimmte Begriffe im Sinne dieser
Richtlinie (ABl. EU Nr. L 241 S. 1) Merk-
male anderer Derivate aufweisen und
nicht kommerziellen Zwecken dienen und
nicht die Voraussetzungen des Artikels 38
Abs. 4 dieser Verordnung gegeben sind,
und sofern sie keine Kassageschäfte im
Sinne des Artikels 38 Abs. 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1287/2006 sind;

3. finanzielle Differenzgeschäfte;
4. als Kauf, Tausch oder anderweitig ausgestal-
tete Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte, die
zeitlich verzögert zu erfüllen sind und dem
Transfer von Kreditrisiken dienen (Kreditde-
rivate);

5. Termingeschäfte mit Bezug auf die in Artikel
39 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 ge-
nannten Basiswerte, sofern sie die Bedingun-
gen der Nummer 2 erfüllen.
(12) bis (15) [aufgehoben]
(16) 1Ein System im Sinne von § 24b ist eine

schriftliche Vereinbarung nach Artikel 2 Buch-
stabe a der Richtlinie 98/26/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 19.Mai
1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen
in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -ab-
rechnungssystemen (ABl. EG Nr. L 166 S. 45),
die durch die Richtlinie 2009/44 EG (ABl. L 146
vom 10.06.2009, S. 37) geändert worden ist, ein-
schließlich der Vereinbarung zwischen einem
Teilnehmer und einem indirekt teilnehmenden
Kreditinstitut, die von der Deutschen Bundes-
bank oder der zuständigen Stelle eines anderen
Mitgliedstaats oder Vertragsstaats des Euro-
päischen Wirtschaftsraums der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften gemeldet
wurde. 2Systeme aus Drittstaaten stehen den in
Satz 1 genannten Systemen gleich, sofern sie im
Wesentlichen den in Artikel 2 Buchstabe a der
Richtlinie 98/26/EG angeführten Voraussetzun-
gen entsprechen. 3System im Sinne des Satzes 1
ist auch ein System, dessen Betreiber eine Ver-
einbarung mit dem Betreiber eines anderen
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Systems oder den Betreibern anderer Systeme
geschlossen hat, die eine Ausführung von Zah-
lungs- oder Übertragungsaufträgen zwischen
den betroffenen Systemen zum Gegenstand hat
(interoperables System); auch die anderen an
der Vereinbarung beteiligten Systeme sind in-
teroperable Systeme.
(16a) Systembetreiber im Sinne dieses Ge-

setzes ist derjenige, der für den Betrieb des Sys-
tems rechtlich verantwortlich ist.
(16b) Der Geschäftstag eines Systems um-

fasst Tag- und Nachtabrechnungen und bein-
haltet alle Ereignisse innerhalb des üblichen
Geschäftszyklus eines Systems.
(17) 1Finanzsicherheiten im Sinne dieses

Gesetzes sind Barguthaben, Geldbeträge,
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Kre-
ditforderungen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1
Buchstabe o der Richtlinie 2002/47/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom
6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten (ABl. L
168 vom 27.6.2002, S. 43), die durch die Richtli-
nie 2009/44/EG (ABl. L 146 vom 10.6.2009,
S. 37) geändert worden ist, und Geldforderun-
gen aus einer Vereinbarung, auf Grund derer
ein Versicherungsunternehmen im Sinne des
§ 1 Absatz 1 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes einen Kredit in Form eines Darlehens ge-
währt hat, jeweils einschließlich jeglicher damit
in Zusammenhang stehender Rechte oder An-
sprüche, die als Sicherheit in Form eines be-
schränkten dinglichen Sicherungsrechts oder
im Wege der Überweisung oder Vollrechts-
übertragung auf Grund einer Vereinbarung
zwischen einem Sicherungsnehmer und einem
Sicherungsgeber, die einer der in Artikel 1 Abs.
2 Buchstabe a bis e der Richtlinie 2002/47/EG,
die durch die Richtlinie 2009/44/EG geändert
worden ist, aufgeführten Kategorien angehö-
ren, bereitgestellt werden; bei von Versiche-
rungsunternehmen gewährten Kreditforderun-
gen gilt dies nur, wenn der Sicherungsgeber
seinen Sitz im Inland hat. 2Gehört der Siche-
rungsgeber zu den in Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe
e der Richtlinie 2002/47/EG genannten Perso-
nen oder Gesellschaften, so liegt eine Finanzsi-
cherheit nur vor, wenn die Sicherheit der Besi-
cherung von Verbindlichkeiten aus Verträgen
oder aus der Vermittlung von Verträgen über
a) die Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten,

b) Pensions-, Darlehens- sowie vergleichbare
Geschäfte auf Finanzinstrumente oder

c) Darlehen zur Finanzierung des Erwerbs von
Finanzinstrumenten

dient. 3Gehört der Sicherungsgeber zu den in
Artikel 1 Abs. 2 Buchstabe e der Richtlinie 2002/
47/EG genannten Personen oder Gesellschaf-
ten, so sind eigene Anteile des Sicherungsge-
bers oder Anteile an verbundenen Unterneh-
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men im Sinne von § 290 Abs. 2 des Handelsge-
setzbuches keine Finanzsicherheiten; maßge-
bend ist der Zeitpunkt der Bestellung der Si-
cherheit. 4Sicherungsgeber aus Drittstaaten ste-
hen den in Satz 1 genannten Sicherungsgebern
gleich, sofern sie im Wesentlichen den in Arti-
kel 1 Abs. 2 Buchstabe a bis e aufgeführten Kör-
perschaften, Finanzinstituten und Einrichtun-
gen entsprechen.
(18) 1Branchenvorschriften im Sinne dieses

Gesetzes sind die Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Gemeinschaften im Bereich der Fi-
nanzaufsicht, insbesondere die Richtlinien 73/
239/EWG, 85/611/EWG, 98/78/EG, 2004/39/
EG, 2006/48/EG und 2006/49/EG sowie An-
hang V Teil A der Richtlinie 2002/83/EG, die
darauf beruhenden inländischen Gesetze, ins-
besondere dieses Gesetz, das Versicherungs-
aufsichtsgesetz, das Wertpapierhandelsgesetz,
das Kapitalanlagegesetzbuch, das Pfandbrief-
gesetz, das Gesetz über Bausparkassen, das
Geldwäschegesetz einschließlich der dazu er-
gangenen Rechtsverordnungen sowie der sons-
tigen im Bereich der Finanzaufsicht erlassenen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
(19) 1Finanzbranche im Sinne dieses Geset-

zes sind folgende Branchen:
1. die Banken- und Wertpapierdienstleistungs-
branche; dieser gehören Kreditinstitute im
Sinne des Absatzes 1, Finanzdienstleistungs-
institute im Sinne des Absatzes 1a, Kapital-
verwaltungsgesellschaften im Sinne des § 17
des Kapitalanlagesetzbuchs, extern verwal-
tete Investmentgesellschaften im Sinne des
§ 1 Absatz 13 des Kapitalanlagegesetzbuchs,
Finanzunternehmen im Sinne des Absatzes 3,
Anbieter von Nebendienstleistungen im
Sinne des Absatzes 3c oder entsprechende
Unternehmen mit Sitz im Ausland sowie E-
Geld-Institute im Sinne des § 1a Absatz 1
Nummer 5 des Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes sowie Zahlungsinstitute im Sinne des
§ 1 Abs. 1 Nr. 5 des Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetzes an;

2. die Versicherungsbranche; dieser gehören
Erstversicherungsunternehmen im Sinne des
§ 104 k Nr. 2 Buchstabe a des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes, Rückversicherungsun-
ternehmen im Sinne des § 104 a Abs. 2 Nr. 3
des Versicherungsaufsichtsgesetzes; Versi-
cherungs-Holdingsgesellschaften im Sinne
des § 104 a Abs. 2 Nr. 4 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes oder entsprechende Unter-
nehmen mit Sitz im Ausland an.
(20) 1Finanzkonglomerat ist eine Gruppe

oder Untergruppe von Unternehmen im Sinne
des § 1 Absatz 2 des Finanzglomerate-Auf-
sichtsgesetzes.
(21) bis (23) [aufgehoben]
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(24) 1Refinanzierungsunternehmen sind
Unternehmen, die Gegenstände oder Ansprü-
che auf deren Übertragung aus ihrem Ge-
schäftsbetrieb an folgende Unternehmen zum
Zwecke der eigenen Refinanzierung oder der
Refinanzierung des Übertragungsberechtigten
veräußern oder für diese treuhänderisch ver-
walten:
1. Zweckgesellschaften,
2. Refinanzierungsmittler,
3. Kreditinstitute mit Sitz in einem Staat des
Europäischen Wirtschaftsraums,

4. Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums,

5. Pensionsfonds oder Pensionskassen im Sinne
des Gesetzes zur Verbesserung der betriebli-
chen Altersversorgung (Betriebsrentenge-
setz) oder

6. eine in § 2 Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3a ge-
nannte Einrichtung.

2Unschädlich ist, wenn die Refinanzierungsun-
ternehmen daneben wirtschaftliche Risiken
weitergeben, ohne dass damit ein Rechtsüber-
gang einhergeht.
(25) 1Refinanzierungsmittler sind Kreditins-

titute, die von Refinanzierungsunternehmen
oder anderen Refinanzierungsmittlern Gegen-
stände aus dem Geschäftsbetrieb eines Refi-
nanzierungsunternehmens oder Ansprüche auf
deren Übertragung erwerben, um diese an
Zweckgesellschaften oder Refinanzierungs-
mittler zu veräußern; unschädlich ist, wenn sie
daneben wirtschaftliche Risiken weitergeben,
ohne dass damit ein Rechtsübergang einher-
geht.
(26) 1Zweckgesellschaften sind Unterneh-

men, deren wesentlicher Zweck darin besteht,
durch Emission von Finanzinstrumenten oder
auf sonstige Weise Gelder aufzunehmen oder
andere vermögenswerte Vorteile zu erlangen,
um von Refinanzierungsunternehmen oder Re-
finanzierungsmittlern Gegenstände aus dem
Geschäftsbetrieb eines Refinanzierungsunter-
nehmens oder Ansprüche auf deren Übertra-
gung zu erwerben; unschädlich ist, wenn sie
daneben wirtschaftliche Risiken übernehmen,
ohne dass damit ein Rechtsübergang einher-
geht.
(27) Interne Ansätze im Sinne dieses Geset-

zes sind die Ansätze nach Artikel 143 Absatz 1,
Artikel 221, 225 und 259 Absatz 3, Artikel 283,
312 Absatz 2 und Artikel 363 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 in der jeweils geltenden Fas-
sung.
(28) Hartes Kernkapital im Sinne dieses Ge-

setzes ist das harte Kernkapital gemäß Arti-
kel 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der
jeweils geltenden Fassung.
(29) 1Wohnungsunternehmen mit Sparein-

richtung im Sinne dieses Gesetzes sind Unter-
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nehmen in der Rechtsform der eingetragenen
Genossenschaft,
1. die keine CRR-Institute oder Finanzdienst-
leistungsinstitute sind und keine Beteiligung
an einem Institut oder Finanzunternehmen
besitzen,

2. deren Unternehmensgegenstand überwie-
gend darin besteht, den eigenen Wohnungs-
bestand zu bewirtschaften,

3. die daneben als Bankgeschäft ausschließlich
das Einlagengeschäft im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 2 Nummer 1 betreiben, jedoch be-
schränkt auf
a) die Entgegennahme von Spareinlagen,
b) die Ausgabe von Namensschuldverschrei-
bungen und

c) die Begründung von Bankguthaben mit
Zinsansammlung zu Zwecken des § 1 Ab-
satz 1 des Altersvorsorgeverträge-Zertifi-
zierungsgesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl.
I S. 1310, 1322) in der jeweils geltenden
Fassung, und

4. die kein Handelsbuch führen, es sei denn,
a) der Anteil des Handelsbuchs überschreitet
in der Regel nicht 5 Prozent der Gesamt-
summe der bilanz- und außerbilanzmäßi-
gen Geschäfte,

b) die Gesamtsumme der einzelnen Positio-
nen des Handelsbuchs überschreitet in der
Regel nicht den Gegenwert von 15 Millio-
nen Euro und

c) der Anteil des Handelsbuchs überschreitet
zu keiner Zeit 6 Prozent der Gesamtsumme
der bilanz- und außerbilanzmäßigen Ge-
schäfte und die Gesamtsumme aller Positi-
onen des Handelsbuchs überschreitet zu
keiner Zeit den Gegenwert von 20 Millio-
nen Euro.

2Spareinlagen im Sinne des Satzes 1 Nummer 3
Buchstabe a sind
1. unbefristete Gelder, die
a) durch Ausfertigung einer Urkunde, insbe-
sondere eines Sparbuchs, als Spareinlagen
gekennzeichnet sind,

b) nicht für den Zahlungsverkehr bestimmt
sind,

c) nicht von Kapitalgesellschaften, Genos-
senschaften, wirtschaftlichen Vereinen,
Personenhandelsgesellschaften oder von
Unternehmen mit Sitz im Ausland mit ver-
gleichbarer Rechtsform angenommen wer-
den, es sei denn, diese Unternehmen die-
nen gemeinnützigen, mildtätigen oder
kirchlichen Zwecken oder bei den von die-
sen Unternehmen angenommenen Gel-
dern handelt es sich um Sicherheiten ge-
mäß § 551 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,
und

d) eine Kündigungsfrist von mindestens drei
Monaten aufweisen;
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2. Einlagen, deren Sparbedingungen dem Kun-
den das Recht einräumen, über seine Einla-
gen mit einer Kündigungsfrist von drei Mo-
naten bis zu einem bestimmten Betrag, der je
Sparkonto und Kalendermonat 2 000 Euro
nicht überschreiten darf, ohne Kündigung zu
verfügen;

3. Geldbeträge, die auf Grund von Vermögens-
bildungsgesetzen geleistet werden.
(30) Das Risiko einer übermäßigen Ver-

schuldung im Sinne dieses Gesetzes ist das Ri-
siko, das aus der Anfälligkeit eines Instituts auf
Grund einer Verschuldung oder bedingten Ver-
schuldung erwächst, die unvorhergesehene
Korrekturen des Geschäftsplans erforderlich
machen könnte, einschließlich einer durch eine
Notlage erzwungenen Veräußerung von Bi-
lanzaktiva, die zu Verlusten oder zu Bewer-
tungsanpassungen für die verbleibenden Bi-
lanzaktiva führen könnte.
(31) Eine zentrale Gegenpartei ist ein Un-

ternehmen im Sinne des Artikels 2 Nummer 1
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4. Juli
2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenpar-
teien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom
27.7.2012, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-
sung.
(32) Terrorismusfinanzierung im Sinne die-

ses Gesetzes ist
1. die Bereitstellung oder Sammlung finanziel-
ler Mittel in Kenntnis dessen, dass sie ganz
oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen,
a) eine Tat nach § 129a, auch in Verbindung
mit § 129b des Strafgesetzbuchs, oder 5

b) eine andere der in Artikel 1 bis 3 des Rah-
menbeschlusses 2002/475/JI des Rates
vom 13. Juni 2002 zur Terrorismusbe-
kämpfung (ABl. EG Nr. L 164 S. 3) um-
schriebenen Straftaten

zu begehen oder zu einer solchen Tat anzu-
stiften oder Beihilfe zu leisten sowie

2. die Begehung einer Tat nach § 89a Abs. 1 in
den Fällen des Abs. 2 Nr. 4 des Strafgesetz-
buchs oder die Teilnahme an einer solchen
Tat.
(33) Systemisches Risiko ist das Risiko einer

Störung im Finanzsystem, die schwerwiegende
negative Auswirkungen für das Finanzsystem
und die Realwirtschaft haben kann.
(34) Modellrisiko ist der mögliche Verlust,

den ein Institut als Folge von im Wesentlichen
auf der Grundlage von Ergebnissen interner
Modelle getroffenen Entscheidungen erleiden
kann, die in der Entwicklung, Umsetzung oder
Anwendung fehlerhaft sind.
(35) Im Übrigen gelten für die Zwecke die-

ses Gesetzes die Definitionen aus Artikel 4 Ab-
satz 1 Nummer 5, 6, 8, 13 bis 18, 20 bis 22, 29 bis
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31, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 48, 51, 54, 57, 61, 67,
73, 74, 82 und 86 der Verordnung (EU) Nr. 575/
2013.

§ 1a. Geltung der Verordnung (EU) Nr. 575/
2013 (EG) Nr. 1060/2009 für Kredit- und Fi-
nanzdienstleistungsinstitute. (1) Für Kredit-
institute, die keine
1. CRR-Institute,
2. Kreditinstitute, die ausschließlich über eine
Zulassung nach Artikel 16 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 909/2014 verfügen, die Tä-
tigkeit als Zentralverwahrer nach Abschnitt
A oder nach den Abschnitten A und B des
Anhangs zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014
auszuüben,

3. Wohnungsunternehmen mit Spareinrichtung
sind, gelten vorbehaltlich des § 2 Absatz 8a, 9
bis 9c und 9f die Vorgaben der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 und der auf ihrer Grundlage
erlassenen Rechtsakte, die Bestimmungen die-
ses Gesetzes, die auf Vorgaben der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 verweisen, sowie die in Er-
gänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 er-
lassenen Rechtsverordnungen nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 und § 13 Absatz 1 so, als seien diese
Kreditinstitute CRR-Kreditinstitute.
(2) Für Finanzdienstleistungsinstitute, die

keine CRR-Institute sind, gelten vorbehaltlich
§ 2 Absatz 7 bis 9 die Vorgaben der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 und der auf ihrer Grundlage
erlassenen Rechtsakte, die Bestimmungen die-
ses Gesetzes, die auf Vorgaben der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 verweisen, sowie die in Er-
gänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 er-
lassenen Rechtsverordnungen nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 und § 13 Absatz 1 so, als seien diese
Finanzdienstleistungsinstitute CRR-Wertpa-
pierfirmen.
(3) Für Kreditinstitute und Finanzdienstleis-

tungsinstitute, die keine CRR-Institute und
keine Wohnungsunternehmen mit Spareinrich-
tung sind, gelten die Vorgaben von Artikel 4
Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 5a Absatz 1, der
Artikel 8b bis 8d der Verordnung (EG) Nr. 1060/
2009 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. September 2009 über Ratingagen-
turen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1), die zu-
letzt durch die Verordnung (EU) Nr. 462/2013
(ABl. L 146 vom 31.5.2013, S. 1) geändert wor-
den ist, und die auf ihrer Grundlage erlassenen
Rechtsakte so, als seien diese Kreditinstitute
und Finanzdienstleistungsinstitute CRR-Insti-
tute.

§ 1b. (aufgehoben)

§ 2. Ausnahmen. (1) 1Als Kreditinstitut gel-
ten vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 nicht
1. die Deutsche Bundesbank;
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2. die Kreditanstalt für Wiederaufbau;
3. die Sozialversicherungsträger und die Bun-

desanstalt für Arbeit;
3a. die öffentliche Schuldenverwaltung des

Bundes, eines seiner Sondervermögen, ei-
nes Landes oder eines anderen Staates des
Europäischen Wirtschaftsraums und deren
Zentralbanken, sofern diese nicht fremde
Gelder als Einlagen oder andere rückzahl-
bare Gelder des Publikums annimmt oder
das Kreditgeschäft betreibt;

3b. Kapitalverwaltungsgegesellschaften und
extern verwaltete Investmentgesellschaf-
ten, sofern sie die kollektive Vermögensver-
waltung erbringen oder neben der kollekti-
ven Vermögensverwaltung ausschließlich
die in § 20 Absatz 2 und 3 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs aufgeführten Dienstleistun-
gen oder Nebendienstleistungen als Bank-
geschäfte betreiben;

3c. EU-Verwaltungsgesellschaften und, unter
der Voraussetzung, dass der Vertrieb der
betreffenden Investmentvermögen im In-
land nach dem Kapitalanlagegesetzbuch
auf der Basis einer Vertriebsanzeige zuläs-
sig ist, ausländische AIF-Verwaltungsge-
sellschaften, sofern die EU-Verwaltungsge-
sellschaft oder die ausländische AIF-Ver-
waltungsgesellschaft als Bankgeschäfte nur
die kollektive Vermögensverwaltung, gege-
benenfalls einschließlich der Gewährung
von Gelddarlehen, oder daneben aus-
schließlich die in Artikel 6 Absatz 3 der
Richtlinie 2009/65/EG oder die in Artikel 6
Absatz 4 der Richtlinie 2011/61/EU aufge-
führten Dienstleistungen oder Neben-
dienstleistungen betreibt; ein Vertrieb von
ausländischen AIF oder EU-AIF an professi-
onelle Anleger nach § 330 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs gilt nicht als zulässiger Ver-
trieb im Sinne dieser Vorschrift;

3d. EU-Investmentvermögen und, unter der
Voraussetzung, dass der Vertrieb der be-
treffenden Investmentvermögen im Inland
nach dem Kapitalanlagegesetzbuch auf der
Basis einer Vertriebsanzeige zulässig ist,
ausländische AIF, sofern das EU-Invest-
mentvermögen oder der ausländische AIF
als Bankgeschäfte nur die kollektive Ver-
mögensverwaltung, gegebenenfalls ein-
schließlich der Gewährung von Gelddarle-
hen, oder daneben ausschließlich die in Ar-
tikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 2009/65/EG
oder die in Artikel 6 Absatz 4 der Richtli-
nie 2011/61/EU aufgeführten Dienstleistun-
gen oder Nebendienstleistungen betreibt;
ein Vertrieb von ausländischen AIF oder
EU-AIF an professionelle Anleger nach
§ 330 des Kapitalanlagegesetzbuchs gilt
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nicht als zulässiger Vertrieb im Sinne dieser
Vorschrift;

4. private und öffentlich-rechtliche Versiche-
rungsunternehmen;

5. Unternehmen des Pfandleihgewerbes, so-
weit sie dieses durch Gewährung von Darle-
hen gegen Faustpfand betreiben;

6. Unternehmen, die auf Grund des Gesetzes
über Unternehmensbeteiligungsgesell-
schaften als Unternehmensbeteiligungsge-
sellschaften anerkannt sind;

7. Unternehmen, die Bankgeschäfte aus-
schließlich mit ihrem Mutterunternehmen
oder ihren Tochter- oder Schwesterunter-
nehmen betreiben;

8. Unternehmen, die, ohne grenzüberschrei-
tend tätig zu werden, als Bankgeschäft aus-
schließlich das Finanzkommissionsgeschäft
an inländischen Börsen oder in inländischen
multilateralen Handelssystemen im Sinne
des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1b, an oder in de-
nen Derivate gehandelt werden (Derivaten-
märkte), für andere Mitglieder dieser
Märkte oder Handelssysteme betreiben, so-
fern für die Erfüllung der Verträge, die diese
Unternehmen an diesen Märkten oder in
diesen Handelssystemen schließen, Clea-
ringmitglieder derselben Märkte oder Han-
delssysteme haften;

9. Unternehmen, die Finanzkommissionsge-
schäfte nur im Bezug auf Derivate im Sinne
des § 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 2 und 5 erbringen,
sofern
a) sie nicht Teil einer Unternehmensgruppe
sind, deren Haupttätigkeit in der Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen im
Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 4
oder Bankgeschäften im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2 oder 8 besteht,

b) Finanzkommissionsgeschäfte, Finanz-
dienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 1 bis 4 in Bezug auf Derivate im
Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 2 und 5
und Eigengeschäfte in Finanzinstrumen-
ten auf Ebene der Unternehmensgruppe
von untergeordneter Bedeutung im Ver-
hältnis zur Haupttätigkeit sind und

c) die Finanzkommissionsgeschäfte nur für
Kunden ihrer Haupttätigkeit im sachli-
chen Zusammenhang mit Geschäften der
Haupttätigkeit erbracht werden.

10. Unternehmen, die das Finanzkommissions-
geschäft ausschließlich als Dienstleistung
für Anbieter oder Emittenten von Vermö-
gensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des
Vermögensanlagengesetzes oder von ge-
schlossenen AIF im Sinne des § 1 Absatz 5
des Kapitalanlagegesetzbuchs betreiben;

11. Unternehmen, die das Emissionsgeschäft
ausschließlich als Übernahme gleichwerti-
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ger Garantien im Sinne des § 1 Absatz 1
Satz 2 Nummer 10 für Anbieter oder Emit-
tenten von Vermögensanlagen im Sinne des
§ 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengeset-
zes oder von geschlossenen AIF im Sinne
des § 1 Absatz 5 des Kapitalanlagegesetz-
buchs betreiben;

12. Unternehmen, die das Depotgeschäft im
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 aus-
schließlich für AIF betreiben und damit das
eingeschränkte Verwahrgeschäft im Sinne
des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 12 erbrin-
gen.

(2) 1Für die Kreditanstalt für Wiederaufbau
gelten die §§ 14, 22 a bis 22 o, 53 b Absatz 7 und
die auf Grund von § 46 Abs. 1 Nr. 2 und § 46 h
getroffenen Regelungen; für die Sozialversiche-
rungsträger, für die Bundesanstalt für Arbeit,
für Versicherungsunternehmen sowie für Un-
ternehmensbeteiligungsgesellschaften gilt § 14.
(3) 1Für Unternehmen der in Absatz 1 Nr. 4

bis 6 bezeichneten Art gelten die Vorschriften
dieses Gesetzes insoweit, als sie Bankgeschäfte
betreiben, die nicht zu den ihnen eigentümli-
chen Geschäften gehören.
(4) 1Die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (Bundesanstalt) kann im Einzel-
fall bestimmen, daß auf ein Institut die §§ 1 a,
2 c, 10 bis 18, 24, 24 a bis 25 e, 25, 25 a bis 25 e,
26 bis 38, 45, 46 bis 46 c und 51 Abs. 1 dieses
Gesetzes insgesamt nicht anzuwenden sind, so-
lange das Unternehmen wegen der Art der von
ihm betriebenen Geschäfte insoweit nicht der
Aufsicht bedarf; auf der Grundlage einer Frei-
stellung nach Halbsatz 1 kann sie auch bestim-
men, dass auf das Institut auch § 6a und 24c
nicht anzuwenden sind, solange das Unterneh-
men wegen der Art der von ihm betriebenen
Geschäfte auch insoweit nicht der Aufsicht be-
darf. 2Die Entscheidung ist im elektronischen
Bundesanzeiger bekanntzumachen.
(5) [aufgehoben]
(6) 1Als Finanzdienstleistungsinstitute gel-

ten nicht
1. die Deutsche Bundesbank;
2. die Kreditanstalt für Wiederaufbau;
3. die öffentliche Schuldenverwaltung des

Bundes, eines seiner Sondervermögen, ei-
nes Landes oder eines anderen Staates des
Europäischen Wirtschaftsraums und deren
Zentralbanken;

4. private und öffentlich-rechtliche Versiche-
rungsunternehmen;

5. Unternehmen, die Finanzdienstleistungen
ausschließlich für ihr Mutterunternehmen
oder ihre Tochter- oder Schwesterunterneh-
men erbringen;

5a. Kapitalverwaltungsgesellschaften und ex-
tern verwaltete Investmentgesellschaften,
sofern sie die kollektive Vermögensverwal-
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tung erbringen oder neben der kollektiven
Vermögensverwaltung ausschließlich die in
§ 20 Absatz 2 und 3 des Kapitalanlagege-
setzbuchs aufgeführten Dienstleistungen
oder Nebendienstleistungen als Finanz-
dienstleistungen erbringen;

5b. EU-Verwaltungsgesellschaften und auslän-
dische AIF-Verwaltungsgesellschaften, so-
fern sie die kollektive Vermögensverwal-
tung erbringen oder neben der kollektiven
Vermögensverwaltung ausschließlich die in
Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 2009/65/EG
oder die in Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie
2011/61/EU aufgeführten Dienstleistungen
oder Nebendienstleistungen als Finanz-
dienstleistungen erbringen;

6. Unternehmen, deren Finanzdienstleistung
ausschließlich in der Verwaltung eines Sys-
tems von Arbeitnehmerbeteiligungen an
den eigenen oder an mit ihnen verbunde-
nen Unternehmen besteht;

7. Unternehmen, die ausschließlich Finanz-
dienstleistungen im Sinne sowohl der Num-
mer 5 als auch der Nummer 6 erbringen;

8. Unternehmen, die als Finanzdienstleistun-
gen für andere ausschließlich die Anlagebe-
ratung und die Anlage- und Abschlussver-
mittlung zwischen Kunden und
a) inländischen Instituten,
b) Instituten oder Finanzunternehmen mit
Sitz in einem anderen Staat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums, die die Voraus-
setzungen nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder
Abs. 7 erfüllen,

c) Unternehmen, das auf Grund einer
Rechtsverordnung nach § 53 c gleichge-
stellt oder freigestellt sind, oder

d) Kapitalverwaltungsgesellschaften, ex-
tern verwalteten Investmentgesellschaf-
ten, EU-Verwaltungsgesellschaften oder
ausländischen AIF-Verwaltungsgesell-
schaften oder

e) Anbietern oder Emittenten von Vermö-
gensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2
des Vermögensanlagengesetzes betrei-
ben, sofern sich diese Finanzdienstleis-
tungen auf Anteile oder Aktien an inlän-
dischen Investmentvermögen, die von ei-
ner Kapitalverwaltungsgesellschaft aus-
gegeben werden, die eine Erlaubnis nach
§ 7 oder § 97 Absatz 1 des Investmentge-
setzes in der bis zum 21. Juli 2013 gelten-
den Fassung erhalten hat, die für den in
§ 345 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 2, in
Verbindung mit Absatz 2 Satz 1, oder Ab-
satz 4 Satz 1 des Kapitalanlagegesetz-
buchs vorgesehenen Zeitraum noch fort-
besteht oder eine Erlaubnis nach den
§§ 20, 21 oder §§ 20, 22 des Kapitalanla-
gegesetzbuchs erhalten hat oder auf An-
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teile oder Aktien an EU-Investmentver-
mögen oder ausländischen AIF, die nach
dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben
werden dürfen, oder auf Vermögensanla-
gen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermö-
gensanlagengesetzes beschränken und
die Unternehmen nicht befugt sind, sich
bei der Erbringung dieser Finanzdienst-
leistungen Eigentum oder Besitz an Gel-
dern oder Anteilen von Kunden zu ver-
schaffen, es sei denn, das Unternehmen
beantragt und erhält eine entsprechende
Erlaubnis nach § 32 Abs. 1; Anteile oder
Aktien an Hedgefonds im Sinne von § 283
des Kapitalanlagegesetzbuchs gelten
nicht als Anteile an Investmentvermögen
im Sinne dieser Vorschrift;

9. Unternehmen, die, ohne grenzüberschrei-
tend tätig zu werden, Eigengeschäfte an
Derivatemärkten im Sinne des Absatzes 1
Nr. 8 betreiben und an Kassamärkten nur
zur Absicherung dieser Positionen handeln,
Eigenhandel im Sinne des § 1 Absatz 1a
Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a bis c oder Ab-
schlussvermittlung nur für andere Mitglie-
der dieser Derivatemärkte erbringen oder
als Market Maker im Sinne des § 23 Abs. 4
des Wertpapierhandelsgesetzes im Wege
des Eigenhandels im Sinne des § 1 Ab-
satz 1a Satz 2 Nummer 4 Buchstabe a Preise
für andere Mitglieder dieser Derivate-
märkte stellen, sofern für die Erfüllung der
Verträge, die diese Unternehmen schließen,
Clearingmitglieder derselben Märkte oder
Handelssysteme haften;

10. Angehörige freier Berufe, die Finanzdienst-
leistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 1 bis 4 nur gelegentlich im Rahmen ei-
nes Mandatsverhältnisses als Freiberufler
erbringen und einer Berufskammer in der
Form der Körperschaft des öffentlichen
Rechts angehören, deren Berufsrecht die Er-
bringung von Finanzdienstleistungen nicht
ausschließt;

11. Unternehmen, die Eigengeschäfte in Fi-
nanzinstrumenten betreiben oder Finanz-
dienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nr. 1 bis 4 nur in Bezug auf Derivate
im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 2 und 5
erbringen, sofern
a) sie nicht Teil einer Unternehmensgruppe
sind, deren Haupttätigkeit in der Erbrin-
gung von Finanzdienstleistungen im
Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 4
oder Bankgeschäften im Sinne des § 1
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2 oder 8 besteht,

b) diese Finanzdienstleistungen auf Ebene
der Unternehmensgruppe von unterge-
ordneter Bedeutung im Verhältnis zur
Haupttätigkeit sind und
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c) die Finanzdienstleistungen in Bezug auf
Derivate im Sinne des § 1 Abs. 11 Satz 4
Nr. 2 und 5 nur für Kunden ihrer Haupttä-
tigkeit im sachlichen Zusammenhang mit
Geschäften der Haupttätigkeit erbracht
werden;

12. Unternehmen, deren einzige Finanzdienst-
leistung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 der
Handel mit Sorten ist, sofern ihre Haupttä-
tigkeit nicht im Sortengeschäft besteht;

13. Unternehmen, soweit sie als Haupttätigkeit
Eigengeschäfte und Eigenhandel im Sinne
des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 4 Buchsta-
be a bis c mit Waren oder Derivaten im
Sinne des § 1 Absatz 11 Satz 3 Nummer 2 in
Bezug auf Waren betreiben, sofern sie nicht
einer Unternehmensgruppe angehören, de-
ren Haupttätigkeit in der Erbringung von
Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1
Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 bis 4 oder demBetreiben
von Bankgeschäften nach § 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1, 2 oder 8 besteht;

14. [aufgehoben]
15. Unternehmen, die als Finanzdienstleistung

im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 ausschließ-
lich die Anlageberatung im Rahmen einer
anderen beruflichen Tätigkeit erbringen,
ohne sich die Anlageberatung besonders
vergüten zu lassen;

16. Betreiber organisierter Märkte, die neben
dem Betrieb eines multilateralen Handels-
systems keine anderen Finanzdienstleistun-
gen im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 erbrin-
gen,

17. Unternehmen, die als einzige Finanzdienst-
leistung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 das
Finanzierungsleasing betreiben, falls sie nur
als Leasing-Objektgesellschaft für ein ein-
zelnes Leasingobjekt tätig werden, keine ei-
genen geschäftspolitischen Entscheidungen
treffen und von einem Institut mit Sitz im
Europäischen Wirtschaftsraum verwaltet
werden, das nach dem Recht des Herkunfts-
staates zumBetrieb des Finanzleasing zuge-
lassen ist;

18. Unternehmen, die als Finanzdienstleistung
nur die Anlageverwaltung betreiben und
deren Mutterunternehmen die Kreditanstalt
für Wiederaufbau oder ein Institut im Sinne
des Satzes 2 ist. Institut im Sinne des Sat-
zes 1 ist ein Finanzdienstleistungsinstitut,
das die Erlaubnis für die Anlageverwaltung
hat, oder ein Einlagenkreditinstitut oder
Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in
einem anderen Staat des Europäischen
Wirtschaftsraums im Sinne des § 53b Abs. 1
Satz 1, das in seinem Herkunftsstaat über
eine Erlaubnis für mit § 1 Abs. 1a Satz 2
Nr. 11 vergleichbare Geschäfte verfügt,
oder ein Institut mit Sitz in einem Drittstaat,
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das für die in § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 ge-
nannten Geschäfte nach Absatz 4 von der
Erlaubnispflicht nach § 32 freigestellt ist.

19. Unternehmen, die das Platzierungsgeschäft
ausschließlich für Anbieter oder für Emit-
tenten von Vermögensanlagen im Sinne des
§ 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengeset-
zes oder von geschlossenen AIF im Sinne
des § 1 Absatz 5 des Kapitalanlagegesetz-
buchs erbringen, und

20. Unternehmen, die außer der Finanzportfoli-
overwaltung und der Anlageverwaltung
keine Finanzdienstleistungen erbringen, so-
fern die Finanzportfolioverwaltung und An-
lageverwaltung nur auf Vermögensanlagen
im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögens-
anlagengesetzes oder von geschlossenen
AIF im Sinne des § 1 Absatz 5 des Kapitalan-
lagegesetzbuchs beschränkt erbracht wer-
den.

2Für Einrichtungen und Unternehmen im Sinne
des Satzes 1 Nr. 3 und 4 gelten die Vorschriften
dieses Gesetzes insoweit, als sie Finanzdienst-
leistungen erbringen, die nicht zu den ihnen ei-
gentümlichen Geschäften gehören.
(7) Auf Finanzdienstleistungsinstitute, die

außer der Drittstaateneinlagenvermittlung und
dem Sortengeschäft keine weiteren Finanz-
dienstleistungen im Sinne des § 1 Absatz 1a
Satz 2 erbringen, sind die §§ 10, 10c bis 10i, 11
bis 18 und 24 Absatz 1 Nummer 9, 14 bis 14b,
die §§ 24a, 25a Absatz 5, die §§ 26a und 33 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und die §§ 45 und 46
Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6 und die §§ 46b
und 46c dieses Gesetzes sowie die Artikel 24 bis
403 und 411 bis 455 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.
(7a) Auf Unternehmen, die ausschließlich

Finanzdienstleistungen nach § 1 Absatz 1a
Satz 2 Nummer 9 oder Nummer 10 erbringen,
sind die §§ 10, 10c bis 10i, 11 bis 13c, 15 bis 18
und 24 Absatz 1 Nummer 4, 6, 9, 11, 14, 14a, 16
und 17, Absatz 1a Nummer 5, die §§ 25, 25a Ab-
satz 5, §§ 26a und 33 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1,
die §§ 45 und 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 bis 6
und die §§ 46b und 46c dieses Gesetzes sowie
die Artikel 24 bis 455 und 465 bis 519 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.
(8) Auf

1. Anlageberater und Anlagevermittler, die je-
weils
a) nicht befugt sind, sich bei der Erbringung
von Finanzdienstleistungen Eigentum
oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren
von Kunden zu verschaffen, und

b) nicht auf eigene Rechnung mit Finanzins-
trumenten handeln, sowie

2. Unternehmen, die auf Grund der Rückaus-
nahme für die Erbringung grenzüberschrei-
tender Geschäfte in Absatz 1 Nummer 8 oder
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Absatz 6 Nummer 9 als Institute einzustufen
sind,

sind die §§ 10, 10c bis 10i, 11, 13, 14 bis 18, 24
Absatz 1 Nummer 14, 14a, 16 und 17, Absatz 1a
Nummer 5, § 25a Absatz 2 und 5, die §§ 26a und
45 dieses Gesetzes sowie die Artikel 39, 41, 50
bis 403 und 411 bis 455 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.
(8a) Die Anforderungen des § 24 Nr. 14 bis

14b, des § 25a Absatz 5, des § 26a und der Arti-
kel 39, 41, 89 bis 386 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 gelten, vorbehaltlich des § 64h
Absatz 7, nicht für die Institute, deren Haupttä-
tigkeit ausschließlich im Betreiben von Bankge-
schäften oder der Erbringung von Finanz-
dienstleistungen im Zusammenhang mit Deri-
vaten nach § 1 Absatz 11 Satz 4 Nummer 2, 3
und 5 besteht.
(8b) Auf Finanzportfolioverwalter, Ab-

schlussvermittler und Anlageverwalter, die
nicht befugt sind, sich bei der Erbringung von
Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz
an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu
verschaffen, und die nicht auf eigene Rechnung
mit Finanzinstrumenten handeln, ist § 10 Ab-
satz 1, die §§ 10c bis 10i, 11, 13, 24 Absatz 1
Nummer 14, 14a und 16, Absatz 1a Nummer 5,
§ 25a Absatz 2 und 5 und § 26a dieses Gesetzes
und die Artikel 41 sowie 89 bis 91, 95 Absatz 1
und 3, die Artikel 96, 98 bis 403 und 411 bis 455
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht anzu-
wenden.
(9) Die Artikel 387 bis 403 der Verordnung

(EU) Nr. 575/2013 sind nicht anzuwenden auf
Finanzkommissionäre und Eigenhändler, die
für eigene Rechnung ausschließlich zum Zwe-
cke der Erfüllung oder Ausführung eines Kun-
denauftrags oder des möglichen Zugangs zu ei-
nem Abwicklungs- und Verrechnungssystem
oder einer anerkannten Börse handeln, sofern
sie im eigenen Namen für fremde Rechnung tä-
tig sind oder einen Kundenauftrag ausführen.
(9a) 1Auf Kreditinstitute, die ausschließlich

über eine Erlaubnis verfügen, die Tätigkeit ei-
ner zentralen Gegenpartei im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 12 auszuüben, sind die
§§ 2c, 6b, 10, 10c bis 10i, 11, 12a bis 18, 24 Ab-
satz 1 Nummer 6, 10, 14, 14a, 16, Absatz 1a
Nummer 4 bis 8, die §§ 24a, 24c, 25 Absatz 1
Satz 2, die §§ 25a bis 25e, 26a, 32, 33, 34, 36 Ab-
satz 3 Satz 1 und 2, die §§ 45 und 45b dieses Ge-
setzes sowie die Artikel 25 bis 455 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 nicht anzuwenden.
2§ 24 Absatz 1 Nummer 9 gilt mit der Maßgabe,
dass das Absinken des Anfangskapitals unter
die Mindestanforderungen nach Artikel 16 der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 anzuzeigen ist.
(9b) 1Sofern ein Kreditinstitut sowohl Tätig-

keiten im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 12 ausübt als auch weitere nach diesem
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Gesetz erlaubnispflichtige Bankgeschäfte be-
treibt oder Finanzdienstleistungen erbringt, ist
auf die Tätigkeit im Sinne des § 1 Absatz 1
Satz 2 Nummer 12 der Absatz 9a anzuwenden;
diese Kreditinstitute haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass sowohl die Anforderungen nach die-
sem Gesetz als auch die Anforderungen der
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 eingehalten
werden. 2Bezüglich der Anforderungen an das
Anfangskapital nach § 33 Absatz 1 sowie nach
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 haben die betroffenen Kreditinsti-
tute die im jeweiligen Einzelfall höheren Anfor-
derungen zu erfüllen. 3Anzeige- und Informati-
onspflichten, die sowohl nach § 2c Absatz 1 als
auch nach Artikel 31 Absatz 2 der Verordnung
(EU) Nr. 648/2012 bestehen, können in einer
gemeinsamen Anzeige oder Mitteilung zusam-
mengefasst werden.
(9c) Die §§ 10d und 24 Absatz 1 Nummer 16

dieses Gesetzes und die Artikel 411 bis 430 der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sind nicht auf
Bürgschaftsbanken im Sinne des § 5 Absatz 1
Nummer 17 des Körperschaftsteuergesetzes an-
zuwenden.
(9d) Die Artikel 411 bis 428 der Verordnung

(EU) Nr. 575/2013 sind nicht auf CRR-Wertpa-
pierfirmen anzuwenden.
(9e) Auf Kreditinstitute, die ausschließlich

über eine Zulassung nach Artikel 16 Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 verfügen,
die Tätigkeit als Zentralverwahrer nach Ab-
schnitt A oder nach den Abschnitten A und B
des Anhangs zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014
auszuüben, sind die §§ 2c, 6b Absatz 1 Num-
mer 1, Absatz 2 und 3, die §§ 10, 10c bis 18, 24
Absatz 1 Nummer 4, 6, 9, 11, 14, 14a, 16 und 17,
Absatz 1a Nummer 4 bis 8, Absatz 1b, die
§§ 24a, 24c, 25 Absatz 1 Satz 2, die §§ 25a bis
25e, 33 bis 33b, 36 Absatz 3, die §§ 45 bis 45b, 53
und 53a dieses Gesetzes nicht anzuwenden.
(9f) Auf Kreditinstitute, die ausschließlich

über eine Zulassung nach Artikel 16 Absatz 1
der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 verfügen,
die Tätigkeit als Zentralverwahrer nach Ab-
schnitt A oder nach den Abschnitten A und B
des Anhangs zur Verordnung (EU) Nr. 909/2014
auszuüben sowie weitere Bankgeschäfte zu be-
treiben oder Finanzdienstleistungen zu erbrin-
gen, die zugleich Wertpapierdienstleistungen
im Sinne des § 2 Absatz 3 des Wertpapierhan-
delsgesetzes sind, sind die §§ 2c, 24 Absatz 1
Nummer 1 und 2, § 25c Absatz 1, § 33 Absatz 1
Nummer 2 und 4a und § 35 nicht anzuwenden.
(10) 1Ein Unternehmen, das keine Bankge-

schäfte im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 betreibt
und als Finanzdienstleistungen nur die Anlage-
oder Abschlussvermittlung, das Platzierungs-
geschäft oder die Anlageberatung ausschließ-
lich für Rechnung und unter der Haftung eines
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Einlagenkreditinstituts oder eines Wertpapier-
handelsunternehmens, das seinen Sitz im In-
land hat oder nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder
Abs. 7 im Inland tätig ist, erbringt (vertraglich
gebundener Vermittler), gilt nicht als Finanz-
dienstleistungsinstitut, sondern als Finanzun-
ternehmen, wenn das Einlagenkreditinstitut
oder Wertpapierhandelsunternehmen als das
haftende Unternehmen dies der Bundesanstalt
anzeigt. 2Die Tätigkeit des vertraglich gebun-
denen Vermittlers wird dem haftenden Unter-
nehmen zugerechnet. 3Ändern sich die von dem
haftenden Unternehmen angezeigten Verhält-
nisse, sind die neuen Verhältnisse unverzüglich
der Bundesanstalt anzuzeigen. 4Für den Inhalt
der Anzeigen nach den Sätzen 1 und 3 und die
beizufügenden Unterlagen und Nachweise
können durch Rechtsverordnung nach § 24
Abs. 4 nähere Bestimmungen getroffen werden.
5Die Bundesanstalt übermittelt die Anzeigen
nach den Sätzen 1 und 3 der Deutschen Bun-
desbank. 6Die Bundesanstalt führt über die ihr
angezeigten vertraglich gebundenen Vermitt-
ler nach diesem Absatz ein öffentliches Register
im Internet, das das haftende Unternehmen, die
vertraglich gebundenen Vermittler, das Datum
des Beginns und des Endes der Tätigkeit nach
Satz 1 ausweist. 7Für die Voraussetzungen zur
Aufnahme in das Register, den Inhalt und die
Führung des Registers können durch Rechts-
verordnung nach § 24 Abs. 4 nähere Bestim-
mungen getroffen werden, insbesondere kann
dem haftenden Unternehmen ein schreibender
Zugriff auf die für dieses Unternehmen einzu-
richtende Seite des Registers eingeräumt und
ihm die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit
und Aktualität dieser Seite übertragen werden.
8Die Bundesanstalt kann einem haftenden Un-
ternehmen, das die Auswahl oder Überwa-
chung seiner vertraglich gebundenen Vermitt-
ler nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat oder
die ihm im Zusammenhang mit der Führung
des Registers übertragenen Pflichten verletzt
hat, untersagen, vertraglich gebundene Ver-
mittler im Sinne der Sätze 1 und 2 in das Unter-
nehmen einzubinden.
(11) [aufgehoben]
(12) 1Für Betreiber organisierter Märkte mit

Sitz im Ausland, die als einzige Finanzdienst-
leistung ein multilaterales Handelssystem im
Inland betreiben, gelten die Anforderungen der
§§ 25a, 25b und 33 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 sowie die
Anzeigepflichten nach § 2 c Abs. 1 und 4 sowie
§ 24 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 11 und Abs. 1a Nr. 2 ent-
sprechend. 2Die in Satz 1 genannten Anforde-
rungen gelten entsprechend auch für Träger
einer inländischen Börse, die außer dem Frei-
verkehr als einzige Finanzdienstleistung ein
mulitlaterales Handelssystem im Inland betrei-
ben. 3Es wird vermutet, dass Geschäftsführer
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einer inländischen Börse und Personen, die die
Geschäfte eines ausländischen organisierten
Marktes tatsächlich leiten, den Anforderungen
nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 und 4 genügen. 4Die Be-
fugnisse der Bundesanstalt nach den §§ 2 c und
25 a Abs. 1 Satz 7 sowie den §§ 44 bis 48 gelten
entsprechend. 5Die Bundesanstalt kann den in
Satz 1 genannten Personen den Betrieb eines
multilateralen Handelssystems in den Fällen
des § 35 Abs. 2 Nr. 4, 5 und 6 sowie dann unter-
sagen, wenn sie die Anforderungen des § 33
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 nicht erfüllen. 6Die in
Satz 1 genannten Personen haben der Bundes-
anstalt die Aufnahme des Betriebs unverzüglich
anzuzeigen.

§ 2 a. Ausnahmen für gruppenangehörige Ins-
titute und Institute, die institutsbezogenen Si-
cherungssystemen angehören. (1) 1Institute
können eine Freistellung nach Artikel 7 der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der jeweils
geltenden Fassung bei der Bundesanstalt bean-
tragen. 2DemAntrag sind geeignete Unterlagen
beizufügen, die nachweisen, dass die Voraus-
setzungen für eine Freistellung nach Artikel 7
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 vorliegen.
(2) 1Sofern die Voraussetzungen für eine

Freistellung nach Artikel 7 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 vorliegen, kann die Bundes-
anstalt Institute auf Antrag für dasManagement
von Risiken mit Ausnahme des Liquiditätsrisi-
kos von den Anforderungen gemäß § 25a Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 1, 2 und 3 Buchstabe b
und c bezüglich der Risikocontrolling-Funktion
freistellen. 2Dem Antrag sind geeignete Unter-
lagen beizufügen, die nachweisen, dass die Vo-
raussetzungen nach Satz 1 vorliegen.
(3) 1Institute können eine Freistellung nach

Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in
der jeweils geltenden Fassung bei der Bundes-
anstalt beantragen. 2Dem Antrag sind geeig-
nete Unterlagen beizufügen, die nachweisen,
dass die Voraussetzungen für eine Freistellung
nach Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/
2013 vorliegen.
(4) 1Sofern die Voraussetzungen für eine

Freistellung nach Artikel 8 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 vorliegen und eine Freistel-
lung nach Artikel 8 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 gewährt wird, kann die Bundes-
anstalt Institute auf Antrag für dasManagement
von Liquiditätsrisiken von den Anforderungen
gemäß § 25a Absatz 1 Satz 3 Nummer 1, 2 und 3
Buchstabe b und c bezüglich der Risikocontrol-
ling-Funktion freistellen. 2Dem Antrag sind ge-
eignete Unterlagen beizufügen, die nachwei-
sen, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 vor-
liegen.
(5) Für Institute und übergeordnete Unter-

nehmen, die von der Regelung im Sinne des
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§ 2a Absatz 1, 5 oder 6 in der bis zum 31. De-
zember 2013 geltenden Fassung Gebrauch ge-
macht haben, gilt die Freistellung nach Absatz 1
oder 2 als gewährt.
(6) 1Die Bundesanstalt kann das Institut

oder das übergeordnete Unternehmen auch
nach einer nach den Absätzen 1 bis 4 gewähr-
ten oder nach einer nach Absatz 5 fortgeltenden
Freistellung auffordern, die erforderlichen
Nachweise für die Einhaltung der Vorausset-
zungen vorzulegen. 2Sie kann sie auch dazu
auffordern, Vorkehrungen zu treffen, die geeig-
net und erforderlich sind, bestehende Mängel
zu beseitigen und hierfür eine angemessene
Frist bestimmen. 3Werden die Nachweise nicht
oder nicht fristgerecht vorgelegt oder werden
die Mängel nicht oder nicht fristgerecht beho-
ben, kann die Bundesanstalt die Freistellung
aufheben oder anordnen, dass das Institut die
Vorschriften, auf die sich die Freistellung be-
zog, wieder anzuwenden hat.

§ 2 b. Rechtsform. (1) 1Kreditinstitute, die
eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 benötigen, dür-
fen nicht in der Rechtsform des Einzelkauf-
manns betrieben werden.
(2) 1Bei Wertpapierhandelsunternehmen in

der Rechtsform des Einzelkaufmanns oder der
Personenhandelsgesellschaft sind die Risikoak-
tiva des Inhabers oder der persönlich haftenden
Gesellschafter in die Beurteilung der Solvenz
des Instituts gemäß Artikel 92 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 einzubeziehen; das freie Ver-
mögen des Inhabers oder der Gesellschafter
bleibt jedoch bei der Berechnung der Eigenmit-
tel des Instituts unberücksichtigt. 2Wird ein sol-
ches Institut in der Rechtsform eines Einzel-
kaufmanns betrieben, hat der Inhaber ange-
messene Vorkehrungen für den Schutz seiner
Kunden für den Fall zu treffen, daß auf Grund
seines Todes, seiner Geschäftsunfähigkeit oder
aus anderen Gründen das Institut seine Ge-
schäftstätigkeit einstellt.

§ 2 c. Inhaber bedeutender Beteiligungen.
(1) 1Wer beabsichtigt, allein oder im Zusam-

menwirken mit anderen Personen oder Unter-
nehmen eine bedeutende Beteiligung an einem
Institut zu erwerben (interessierter Erwerber),
hat dies der Bundesanstalt und der Deutschen
Bundesbank nachMaßgabe des Satzes 2 unver-
züglich schriftlich anzuzeigen. […]
(1 b) 1Die Bundesanstalt kann innerhalb von

drei Monaten nach Eingang der vollständigen
Anzeige nach Absatz 1 den beabsichtigten Er-
werb der bedeutenden Beteiligung oder ihre
Erhöhung untersagen […].

§§ 2 d und 2 e. [nicht abgedruckt]
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§ 3. Verbotene Geschäfte. (1) 1Verboten
sind
1. der Betrieb des Einlagengeschäftes, wenn
der Kreis der Einleger überwiegend aus Be-
triebsangehörigen des Unternehmens be-
steht (Werksparkassen) und nicht sonstige
Bankgeschäfte betrieben werden, die den
Umfang dieses Einlagengeschäftes überstei-
gen;

2. die Annahme von Geldbeträgen, wenn der
überwiegende Teil der Geldgeber einen-
Rechtsanspruch darauf hat, daß ihnen aus
diesen Geldbeträgen Darlehen gewährt oder
Gegenstände auf Kredit verschafft werden
(Zwecksparunternehmen); dies gilt nicht für
Bausparkassen;

3. der Betrieb des Kreditgeschäftes oder des
Einlagengeschäftes, wenn es durch Verein-
barung oder geschäftliche Gepflogenheit
ausgeschlossen oder erheblich erschwert ist,
über den Kreditbetrag oder die Einlagen
durch Barabhebung zu verfügen.
(2) 1CRR-Kreditinstituten und Unterneh-

men, die einer Institutsgruppe, einer Finanzhol-
ding-Gruppe oder einer gemischten Finanzhol-
ding-Gruppe angehören, der ein CRR-Kredit-
institut angehört, ist das Betreiben der in Satz 2
genannten Geschäfte nach Ablauf von 12Mo-
naten nach Überschreiten eines der folgenden
Schwellenwerte verboten, wenn
1. bei nach internationalen Rechnungslegungs-
standards im Sinne des § 315e des Handels-
gesetzbuchs bilanzierenden CRR-Kreditinsti-
tuten und Institutsgruppen, Finanzholding-
Gruppen oder gemischten Finanzholding-
Gruppen, denen ein CRR-Kreditinstitut ange-
hört, die in den Kategorien als zu Handels-
zwecken und zur Veräußerung verfügbare
finanzielle Vermögenswerte eingestuften Po-
sitionen im Sinne des Artikels 1 in Verbin-
dung mit Nummer 9 IAS 39 des Anhangs der
Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Europäi-
schen Kommission vom 3. November 2008 in
der jeweils geltenden Fassung zum Ab-
schlussstichtag des vorangegangenen Ge-
schäftsjahrs den Wert von 100 Milliarden
Euro übersteigen oder, wenn die Bilanz-
summe des CRR-Kreditinstituts oder der Ins-
titutsgruppe, Finanzholding-Gruppe oder ge-
mischten Finanzholding-Gruppe, der ein
CRR-Kreditinstitut angehört, zum Abschluss-
stichtag der letzten drei Geschäftsjahre je-
weils mindestens 90 Milliarden Euro erreicht,
20 Prozent der Bilanzsumme des CRR-Kredit-
instituts, der Institutsgruppe, Finanzholding-
Gruppe oder gemischten Finanzholding-
Gruppe, der ein CRR-Kreditinstitut angehört,
des vorausgegangenen Geschäftsjahrs über-
steigen, es sei denn, die Geschäfte werden in
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einem Finanzhandelsinstitut im Sinne des
§ 25f Absatz 1 betrieben, oder

2. bei den sonstigen der Rechnungslegung des
Handelsgesetzbuchs unterliegenden CRR-
Kreditinstituten und Institutsgruppen, Fi-
nanzholding-Gruppen oder gemischten Fi-
nanzholding-Gruppen, denen ein CRR-Kre-
ditinstitut angehört, die dem Handelsbestand
nach § 340e Absatz 3 des Handelsgesetz-
buchs und der Liquiditätsreserve nach § 340e
Absatz 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs zu-
zuordnenden Positionen zum Abschlussstich-
tag des vorangegangenen Geschäftsjahrs
den Wert von 100 Milliarden Euro überstei-
gen oder, wenn die Bilanzsumme des CRR-
Kreditinstituts oder der Institutsgruppe, Fi-
nanzholding-Gruppe oder gemischten Fi-
nanzholding-Gruppe, der ein CRR-Kreditins-
titut angehört, zum Abschlussstichtag der
letzten drei Geschäftsjahre jeweils mindes-
tens 90 Milliarden Euro erreicht, 20 Prozent
der Bilanzsumme des CRR-Kreditinstituts,
der Institutsgruppe, Finanzholding-Gruppe
oder gemischten Finanzholding-Gruppe, der
ein CRR-Kreditinstitut angehört, des voraus-
gegangenen Geschäftsjahrs übersteigen, es
sei denn, die Geschäfte werden in einem Fi-
nanzhandelsinstitut im Sinne des § 25f Ab-
satz 1 betrieben.

2Nach Maßgabe von Satz 1 verbotene Ge-
schäfte sind
1. Eigengeschäfte;
2. Kredit- und Garantiegeschäfte mit
a) Hedgefonds im Sinne des § 283 Absatz 1
des Kapitalanlagegesetzbuches oder
Dach-Hedgefonds im Sinne des § 225 Ab-
satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuches
oder, sofern die Geschäfte im Rahmen der
Verwaltung eines Hedgefonds oder Dach-
Hedgefonds getätigt werden, mit deren
Verwaltungsgesellschaften;

b) EU-AIF oder ausländischen AIF im Sinne
des Kapitalanlagegesetzbuches, die im be-
trächtlichem Umfang Leverage im Sinne
des Artikels 111 der Delegierten Verord-
nung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission
vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der
Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates im Hinblick auf
Ausnahmen, die Bedingungen für die Aus-
übung der Tätigkeit, Verwahrstellen, He-
belfinanzierung, Transparenz und Beauf-
sichtigung (ABl. L 83 vom 22.3.2013, S. 1)
einsetzen, oder, sofern die Geschäfte im
Rahmen der Verwaltung des EU-AIF oder
ausländischen AIF getätigt werden, mit
deren EU-AIF-Verwaltungsgesellschaften
oder ausländischen AIF-Verwaltungsge-
sellschaften
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3. der Eigenhandel im Sinne des § 1 Absatz 1a
Satz 2 Nummer 4 Buchstabe d mit Ausnahme
der Market-Making-Tätigkeiten im Sinne
des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe k der Ver-
ordnung (EU) Nr. 236/2012 vom 14. März
2012 über Leerverkäufe und bestimmte As-
pekte von Credit Default Swaps (ABl. L 86
vom 24.3.2012, S. 1) (Market-Making-Tätig-
keiten); die Ermächtigung der Bundesanstalt
zu Einzelfallregelungen nach Absatz 4 Satz 1
bleibt unberührt.

3Nicht unter die Geschäfte im Sinne des Sat-
zes 2 fallen:
1. Geschäfte zur Absicherung von Geschäften
mit Kunden außer AIF oder Verwaltungsge-
sellschaften im Sinne von Satz 2 Nummer 2;

2. Geschäfte, die der Zins-, Währungs-, Liquidi-
täts-, und Kreditrisikosteuerung des CRR-
Kreditinstituts, der Institutsgruppe, der Fi-
nanzholding-Gruppe, der gemischten Fi-
nanzholding-Gruppe oder des Verbundes
dienen; einen Verbund in diesem Sinne bil-
den Institute, die demselben institutsbezoge-
nen Sicherungssystem im Sinne des Arti-
kels 113 Nummer 7 Buchstabe c der Verord-
nung des Europäischen Parlaments und des
Rates über Aufsichtsanforderungen an Kre-
ditinstitute und Wertpapierfirmen angehö-
ren;

3. Geschäfte im Dienste des Erwerbs und der
Veräußerung langfristig angelegter Beteili-
gungen sowie Geschäfte, die nicht zu dem
Zweck geschlossen werden, bestehende oder
erwartete Unterschiede zwischen den Kauf-
und Verkaufspreisen oder Schwankungen
von Marktkursen, -preisen, -werten oder
Zinssätzen kurzfristig zu nutzen, um so Ge-
winne zu erzielen.
(3) 1CRR-Kreditinstitute und Unternehmen,

die einer Institutsgruppe, einer Finanzholding-
gruppe oder einer gemischten Finanzholding-
gruppe angehören, der ein CRR-Kreditinstitut
angehört, und die einen der Schwellenwerte
des § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder Num-
mer 2 überschreiten, haben
1. binnen sechs Monaten nach dem Überschrei-
ten eines der Schwellenwerte anhand einer
Risikoanalyse zu ermitteln, welche ihrer Ge-
schäfte im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 verbo-
ten sind, und

2. binnen 12 Monaten nach dem Überschreiten
eines der Schwellenwerte die nach Satz 1
Nummer 1 ermittelten bereits betriebenen
verbotenen Geschäfte zu beenden oder auf
ein Finanzhandelsinstitut zu übertragen.

2Die Risikoanalyse nach Satz 1 Nummer 1 hat
plausibel, umfassend und nachvollziehbar zu
sein und ist schriftlich zu dokumentieren. 3Die
Bundesanstalt kann die Frist nach Satz 1 Num-
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mer 2 im Einzelfall um bis zu 12 Monate verlän-
gern; der Antrag ist zu begründen.
(4) 1Die Bundesanstalt kann einem CRR-

Kreditinstitut oder einem Unternehmen, das ei-
ner Institutsgruppe, einer Finanzholding-
Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-
Gruppe angehört, der auch ein CRR-Kreditinsti-
tut angehört, unabhängig davon, ob die Ge-
schäfte nach Absatz 2 den Wert nach Absatz 2
Satz 1 überschreiten, die nachfolgenden Ge-
schäfte verbieten und anordnen, dass die Ge-
schäfte einzustellen oder auf ein Finanzhan-
delsinstitut im Sinne des § 25f Absatz 1 zu über-
tragen sind, wenn zu besorgen ist, dass diese
Geschäfte, insbesondere gemessen am sonsti-
gen Geschäftsvolumen, am Ertrag oder an der
Risikostruktur des CRR-Kreditinstituts oder des
Unternehmens, das einer Institutsgruppe, einer
Finanzholding-Gruppe oder einer gemischten
Finanzholding-Gruppe angehört, der auch ein
CRR-Kreditinstitut angehört, die Solvenz des
CRR-Kreditinstituts oder des Unternehmens,
das einer Institutsgruppe, einer Finanzholding-
Gruppe oder einer gemischten Finanzholding-
Gruppe angehört, der auch ein CRR-Kreditinsti-
tut angehört, zu gefährden drohen:
1. Market-Making-Tätigkeiten;
2. sonstige Geschäfte im Sinne von Absatz 2
Satz 2 oder Geschäfte mit Finanzinstrumen-
ten, die ihrer Art nach in der Risikointensität
mit den Geschäften des Absatzes 2 Satz 2
oder des Satzes 1 Nummer 1 vergleichbar
sind.

2Die Bundesanstalt hat bei Anordnung im Sinne
des Satzes 1 dem Institut eine angemessene
Frist einzuräumen.

§ 4. Entscheidung der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht. 1Die Bundesan-
stalt entscheidet in Zweifelsfällen, ob ein Unter-
nehmen den Vorschriften dieses Gesetzes un-
terliegt. 2Ihre Entscheidungen binden die Ver-
waltungsbehörden.

§ 5. [weggefallen]

2. Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

§ 6. Aufgaben. (1) 1Die Bundesanstalt übt
die Aufsicht über die Institute nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes, den dazu erlassenen
Rechtsverordnungen, der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 in ihrer jeweils geltenden Fassung
und der auf der Grundlage der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/
EU erlassenen Rechtsakte sowie nach den Vor-
schriften der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013
und der Verordnung (EU) Nr. 468/2014 der Eu-
ropäischen Zentralbank vom 16. April 2014 zur


